
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 4. November 2014  

 

 

 Nr. A 220/2013 

 

Auftrag überparteilich: Stromversorgung sichern, Auftrag 1 - Das Heimfallrecht des 

Kantons Solothurn an den Anlagen des Kraftwerkes Aarau sei vollumfänglich auszu-

üben    

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag „Stromversorgung sichern, Auftrag 1 - Das Heimfallrecht des Kantons Solothurn an 

den Anlagen des Kraftwerkes Aarau sei vollumfänglich auszuüben“ wird nicht erheblich erklärt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Peter Brotschi Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

 

 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (1064/2014)    


